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Anordnung 
über das Statut des 

Zentralinstituts für Information und Dokumentation 
der Deutschen Demokratischen Republik

vom 25. Juli 1972

Stellung und Aufgaben

§ 1

(1) Das Zentralinstitut für Information und Dokumen
tation der Deutschen Demokratischen Republik (ZIID) 
ist als staatliche Einrichtung für die Gestaltung und 
Entwicklung des Informationssystems Wissenschaft und 
Technik verantwortlich. Es koordiniert und kontrolliert 
die Informationstätigkeit der Informationseinrichtun
gen für Wissenschaft und Technik. Das ZIID ist dem 
Minister für Wissenschaft und Technik unterstellt.

(2) Das ZIID führt seine Aufgaben auf der Grundlage 
der Beschlüsse der Sozialistischen Einheitspartei 
Deutschlands, der Gesetze und anderer Rechtsvorschrif
ten sowie der Weisungen des Ministers für Wissenschaft 
und Technik durch.

(3) Das ZIID arbeitet bei der Erfüllung seiner Auf
gaben mit den zentralen staatlichen Organen und Ein
richtungen, besonders mit der in deren Aufgabenbereich 
jeweils verantwortlichen Informationseinrichtung so
wie mit gesellschaftlichen Organisationen zusammen.

(4) Das ZIID ist juristische Person. Sein Sitz ist Ber
lin, die Hauptstadt der Deutschen Demokratischen Re
publik.

(5) Das ZIID ist Haushaltsorganisation. Seine Finan
zierung erfolgt aus dem Haushalt des Ministeriums für 
Wissenschaft und Technik.

§ 2

(1) Das ZIID hat die weitere Entwicklung des Infor
mationssystems Wissenschaft und Technik der DDR zu 
fördern und dessen Wirksamkeit für die Volkswirt
schaft durch die systematische Bereitstellung wissen
schaftlich-technischer Informationen für die Qualifizie
rung der Leitung und Planung von Wissenschaft und 
Technik ständig zu erhöhen. Es ist verantwortlich für 
die Verallgemeinerung der Erfahrungen der Informa
tionseinrichtungen der DDR einschließlich der Ergeb
nisse aus Neuerertätigkeit und organisiert gemeinsam 
mit gesellschaftlichen Organisationen den Erfahrungs
austausch auf diesem Gebiet. Das ZIID sorgt für die 
Übernahme von Erkenntnissen und Ergebnissen der 
wissenschaftlich-technischen Informationstätigkeit aus 
der UdSSR und den anderen Mitgliedsländern des 
RGW durch die Informationseinrichtungen der DDR.

(2) Das ZIID hat folgende Hauptaufgaben zu lösen:

— Es sichert die Entwicklung des Informationssystems 
Wissenschaft und Technik der DDR gemäß den An
forderungen an die Ausarbeitung und Durchführung 
der Pläne Wissenschaft und Technik.

— Es gewährleistet die Einordnung des Informations
systems Wissenschaft und Technik der DDR in das 
— gemäß Komplexprogramm für die weitere Vertie
fung und Vervollkommnung der Zusammenarbeit 
und Entwicklung der sozialistischen ökonomischen 
Integration der Mitgliedsländer des RGW zu schaf

fende — internationale System der wissenschaftli
chen und technischen Information und koordiniert 
die Zusammenarbeit init der Sowjetunion und den 
anderen Mitgliedsländern des RGW sowie mit inter
nationalen Organisationen und Einrichtungen auf 
diesem Gebiet.

— Es sichert das Zusammenwirken der Informations
einrichtungen durch einheitliche methodische Rege
lungen auf dem Gebiet der wissenschaftlich-techni
schen Information und durch Koordinierung des ra
tionellen Einsatzes der technischen Ausrüstungen.

— Es organisiert die inhaltliche Erschließung wissen
schaftlich-technischer Dokumente und erbringt In
formationsleistungen.

— Es koordiniert die Forschungs- und Entwicklungs
arbeiten einschließlich der Standardisierungsaufga
ben auf dem Gebiet der wissenschaftlich-technischen 
Information.

— Es unterstützt die staatlichen Organe und gesell
schaftlichen Organisationen, insbesondere das Mini
sterium für Hoch- und Fachschulwesen, bei der Aus- 
und Weiterbildung der Informationsfachkräfte und 
bei der Schulung von Informationsnutzern.

— Es kontrolliert die Einhaltung der Gesetze und an
deren Rechtsvorschriften über die wissenschaftlich- 
technische Information.

§3
(1) Das ZIID führt

das Register der wissenschaftlich-technischen In
formationseinrichtungen der DDR

sowie

den Zentralen Übersetzungsnachweis der DDR.

Es führt das Genehmigungs- und Zulassungsverfahren 
für Thesauren auf naturwissenschaftlich-technischem 
Gebiet durch und bestätigt die Fachbereichstandards 
auf dem Gebiet der Information und Dokumentation 
sowie des Bibliothekswesens.

(2) Das ZIID gibt Informationsmittel und andere Pu
blikationen heraus und wirkt in diesem Rahmen als 
Verlag.

Leitung, Arbeitsweise und Struktur

§4

(1) Das ZIID wird von einem Direktor nach dem 
Prinzip der Einzelleitung und persönlichen Verantwor
tung auf der Grundlage kollektiver Beratung geleitet. 
Der Direktor ist dem Minister für Wissenschaft und 
Technik rechenschaftspflichtig. Der Direktor stützt sich 
in seiner Leitungstätigkeit auf die kollektive Beratung 
und gewährleistet die Einbeziehung der gesellschaft
lichen Kräfte. Bei Verhinderung wird er von einem sei
ner Stellvertreter vertreten.

(2) Der Direktor wird durch den Minister für Wis
senschaft und Technik, die Stellvertreter des Direktors 
werden auf Vorschlag des Direktors vom Minister für 
Wissenschaft und Technik berufen und abberufen.

(3) Dem Direktor obliegt die Begründung, Änderung 
und Aufhebung der Arbeitsrechtsverhältnisse.


